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Artikel 7 des beiliegenden 7. SGB IV-Änderungsgesetzes enthält eine Änderung des SGB VII 
und Artikel 24 eine Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung. 

Wesentliche Änderungen:

Der Unterlassungszwang für 9 häufige Berufskrankheiten (BK 1315, 2101, 2104, 2018-2110, 
4301, 4302 und 5101) entfällt (39,4% der BK Anzeigen, 51,7% der in der Kausalität bestätigten 
Erkrankungsfälle, 7,2% der anerkannten BKn)

Die Aufgaben des Ärztlichen Sachverständigenbeirates Berufskrankheiten beim BMAS werden          
gesetzlich geregelt.

Die Nutzung von Expositionskatastern im Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren wird 
gesetzlich geregelt.

Präventive Maßnahmen zur Verhütung einer Verschlimmerung einer anerkannten BK wurden 
gesetzlich geregelt.

Bescheide über die Ablehnung einer BK wegen fehlender Unterlassung nach dem 1.1.1997 sind 
von der BG zu überprüfen.

Die Legaldefinition der BK 1315, 2101, 2104, 2018-2110, 4301, 4302 und 5101 wurde geändert.
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Betriebsmedizin Begutachtung
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Vorübergehende oder richtung-
gebende Verschlimmerung?

MdE? Vergleich derjenigen mit 
und ohne Aufgabe der Tätigkeit?

Mitwirkungspflicht des Versicherten

Warum ist das für die Betriebsmedizin/
Arbeitsmedizin relevant?

Arbeiten im Betrieb mit 
anerkannter BK! 

(Individual-)Prävention?



Herausforderung für Gutachter

Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bei 
Personen, die weiterhin schädigend tätig sind 

„Überhaupt kein Anteil des Arbeitsmarktes ist verschlossen, 
wenn weiter eine gefährdende Tätigkeit ausgeübt wird.“

„Nur die gesundheitliche Schädigung ist maßgebend, die MdE
ist also bei Personen, die die Tätigkeit aufgeben mussten und 
bei Personen, die weiterhin die schädigende Tätigkeit 
ausüben, nach den gleichen Maßstäben einzuschätzen.“

„Das sollen doch die Sozialgerichte klären….“



Herausforderung für die betriebsärztliche Praxis
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Patienten mit Berufskrankheit können/dürfen weiter arbeiten

Umsetzung technischer, organisatorischer und personenbezogener 
Präventionsmaßnahmen! 

Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer!

Umfassende Anamnese/Arbeitsanamnese wird noch wichtiger

Individualmedizinische Beratung und Anwendung geeigneter 
Instrumente der Früherkennung werden noch wichtiger

Zusammenarbeit aller innerbetrieblichen Akteure mit Betriebsarzt/-ärztin 
wird noch wichtiger

Schnittstelle Betriebsmedizin/Haus-/Fachärzte/KV/RV/UV muss optimiert 
werden!


